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Öffentliche Beschlussvorlage 

Betrifft 
 

Zuschüsse für Bücher und Medien der öffentlichen Volks- und Pfarrbüchereien 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

   18.06.2019 Kulturausschuss Entscheidung 

 
 
Beschlussvorschlag: 

I. Sachentscheidung: 
 

1. Das Bischöfliche Generalvikariat Münster, Hauptabteilung Seelsorge, Referat Büchereien, er-
hält aus den im Haushalt 2019 bereitgestellten Mitteln einen Zuschussbetrag von 31.000,00 €. 

2. Die Verteilung an die einzelnen ehrenamtlich geführten Kirchlichen Öffentlichen Büchereien 
wird vom Bischöflichen Generalvikariat auf der Basis der Statistik 2018 berechnet und durch-
geführt. 

 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 

Teilergebnisplan 

 

 
Nr. Bezeichnung 

Haush.- 

jahr 

Betrag 

€ 

Bemerkungen 

 

Produktgruppe 040
4 

Stadtbücherei und Förderung 

von Büchereien freier Träger 
   

Zeile 15  2019 31.000  

 
Die zur Finanzierung erforderlichen Ermächtigungen sind im Haushaltsplan bei der o. g. Produkt-
gruppe veranschlagt. 
 
 
 
 
 
 
 

Stadtbücherei 
 
23.04.2019 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Herr Schmees 

Telefon: 492-4202 
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Begründung: 
 
Das Bischöfliche Generalvikariat Münster, Hauptabteilung Seelsorge, Referat Büchereien, hat mit 
Schreiben vom 12.04.2019 die Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 31.000,00 € beantragt. 
Dieser Betrag soll von den ehrenamtlich geleiteten Kirchlichen Öffentlichen Büchereien für die Be-
schaffung von Büchern und Medien verwendet werden. 
 
Die Verteilung des städtischen Zuschusses an die einzelnen ehrenamtlich geleiteten Kirchlichen Öf-
fentlichen Büchereien wird seit 2008 vom Bischöflichen Generalvikariat berechnet und durchgeführt. 
 
Der Verteilung zugrunde liegt die Statistik des Vorjahres. Nach den Faktoren Ausleihen und Umsatz 
wird der anteilige Zuschussbetrag je Bücherei berechnet. 
Im Jahr 2018 ist der städtische Zuschuss an insgesamt 26 Kirchliche Öffentliche Büchereien verteilt 
worden, darunter eine evangelische und 25 katholische Büchereien. Die einzelnen Büchereien haben 
Zuschüsse von mindestens 250,00 € bis maximal 2.500,00 € für den Erwerb von Büchern und Medien 
erhalten. 
 
 
 
I.V. 
 
 
 
Wilkens 
Stadträtin 
 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage A 
Antrag des Bischöflichen Generalvikariats Münster 
Nachweis über Kirchliche Büchereiarbeit in 2017 in der Stadt Münster – Statistik 
Nachweis über Kirchliche Büchereiarbeit in 2017 in der Stadt Münster – Bericht 
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